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FRAGESTELLUNG: An welchen rechtlichen Vorgaben muss sich 

Deutschland orientieren, um angesichts bundesweit steigender 

Gewaltfälle einen kurzfristigen Gewaltschutz für Frauen und Kinder 

im weiteren Verlauf der Pandemie zu gewährleisten?

METHODIK: 

Rechtliche Analyse des Übereinkommens des 

Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 

sowie Überprüfung der Umsetzung des 

Übereinkommens durch Deutschland als dessen 

Vertragsstaat.

EINBINDUNG IN 
DIE LEHRE:

Kurs „Women’s Rights in 

International Relations” 

(SoSe 2021, Studium 

Generale)


